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Regeste

Vollzug der Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
in der Regel - wie auch vorliegend - endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105 AsylG
[SR 142.31]).

E. 1.2
Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert
(Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (aArt. 108
Abs. 1 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten.

E. 1.3
Am 1. März 2019 ist die Teilrevision (AS 2016 3101) des AsylG in Kraft getreten. Für das
vorliegende Verfahren gilt das bisherige Recht (vgl. Abs. 1 der Übergangsbestimmungen
zur Änderung des AsylG vom 25. September 2015).

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3
Die vorliegende Beschwerde richtet sich lediglich gegen die Ziffern 4 und 5 des Dispositivs
der Verfügung des SEM vom 30. Oktober 2018. Die Ziffern 1, 2 und 3 (betreffend
Flüchtlingseigenschaft, Asylgewährung und Anordnung der Wegweisung an sich) sind
somit in Rechtskraft erwachsen. Im Folgenden ist daher ausschliesslich zu prüfen, ob die
Vorinstanz den Vollzug der Wegweisung zu Recht angeordnet hat.

E. 4
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die
vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim
Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des
Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der
Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich
ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).



E. 5.1
Die Vorinstanz führte in ihrer Begründung zum Wegweisungsvollzug aus, ein solcher sei
als zulässig, zumutbar und möglich zu erachten. Der Grundsatz der Nichtrückschiebung
gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG sei vorliegend nicht anwendbar und es bestünden auch keine
Anhaltspunkte für drohende Nachteile im Sinne von Art. 3 EMRK, weshalb der
Wegweisungsvollzug zulässig sei. Trotz angespannter Lage in verschiedenen Teilen des
Landes herrsche in Äthiopien weder Krieg noch Bürgerkrieg noch eine Situation
allgemeiner Gewalt. Die dortige Sicherheitslage spreche grundsätzlich nicht gegen die
Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs. Diese Einschätzung stehe im Einklang mit der
Wegweisungspraxis des Bundesverwaltungsgerichts (mit Verweis auf BVGE 2011/25 E.
8.3). Zudem würden vorliegend auch keine individuellen Gründe gegen die Zumutbarkeit
sprechen. So sei bereits im Urteil des (Nennung Gericht) vom (...) die Zumutbarkeit der
Wegweisung umfassend geprüft und bejaht worden. In der Zwischenzeit habe sich die
persönliche Situation der Beschwerdeführerin nicht in nennenswerter Weise verändert, so
dass diese Einschätzung immer noch als aktuell einzustufen sei. Einzig die Tatsache, dass
der (Nennung Verwandter) M._______ in Haft sei, stelle ein neues Sachverhaltselement
dar. Die angeführte Haft sei jedoch aufgrund unsubstanziierter und unlogischer Angaben zu
bezweifeln. Im Übrigen habe die Beschwerdeführerin bis zum Alter von (...) Jahren in
Äthiopien gelebt, weshalb von einem bestehenden Beziehungsnetz in der Heimat
auszugeben sei, das ihr die Wiedereingliederung in einer Anfangsphase erleichtern werde.
Zudem habe sie eine Ausbildung absolviert, weshalb davon auszugehen sei, dass sie auch
im Arbeitsmarkt wieder Fuss fassen könne. Der Wegweisungsvollzug sei weiterhin als
zumutbar zu erachten. Sodann sei der Vollzug der Wegweisung technisch möglich und
praktisch durchführbar.

E. 5.2
Die Beschwerdeführerin wendete in ihrer Rechtsmitteleingabe dagegen ein, das
Bundesverwaltungsgericht habe mit Urteil E-2591/2016 vom 24. Juli 2018 ausgeführt, dass
die sozioökonomische Situation von alleinstehenden Frauen in Äthiopien allgemein
schwierig und es für diese nicht leicht sei, bei einer Rückkehr sozialen Anschluss zu finden.
Es bestehe in F._______ eine hohe Arbeitslosigkeit für Frauen. Für eine eigenständige
Erwerbstätigkeit brauche es insbesondere eine höhere Schulbildung, das Leben in der Stadt,
finanzielle Mittel und die Unterstützung durch ein soziales Netzwerk. Zudem sei sexuelle
Gewalt und Diskriminierung von Frauen und Mädchen weit verbreitet. Wie sie in der
Anhörung ausgeführt habe, sei es ihr trotz (Nennung Ausbildung) nicht möglich gewesen,
in diesem Beruf zu arbeiten. Entgegen der vorinstanzlichen Ansicht bestehe in ihrer Heimat
kein soziales Netz. Sie sei in der Schweiz von ihrem Mann verlassen worden, ihre Mutter
lebe (Nennung Ort) und mit dem (Nennung Verwandter) sei der Kontakt nach einem Streit
abgebrochen. Als verlassene Frau sei sie in Äthiopien stigmatisiert. Zudem habe sie
gesundheitliche Probleme, da sie an (Nennung Leiden) leide. Angesichts dieser Umstände
sei ein Vollzug der Wegweisung als unzumutbar zu erachten.

E. 5.3
In seiner Vernehmlassung verwies das SEM zunächst auf seine Ausführungen in der
angefochtenen Verfügung und die Erörterungen im Urteil des (Nennung Gericht) vom (...).
Ferner hielt es zu den vorgebrachten gesundheitlichen Beschwerden fest, dass die
Beschwerdeführerin diese in F._______- wo sie zuletzt gelebt habe - angesichts der dort
bestehenden medizinischen Möglichkeiten weiterbehandeln lassen könne. Daran ändere



nichts, dass die medizinische Versorgung in Äthiopien nicht auf westeuropäischem Niveau
liege, zumal eine konkrete Gefährdung in Form einer medizinischen Notlage erst bei einer
drastischen und lebensbedrohenden Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes vorliege,
was hier nicht der Fall sei. Ausserdem stehe der Beschwerdeführerin die Möglichkeit der
Inanspruchnahme einer Rückkehrhilfe offen.

E. 5.4
In ihrer Replik wendete die Beschwerdeführerin ein, es gebe in Äthiopien kein
Krankenkassensystem, weshalb sie die Kosten für die medizinische Behandlung selber zu
tragen habe. Ihr (Nennung Leiden) müsse regelmässig behandelt werden und sie brauche
lebenslang Medikamente, ansonsten sie in einen lebensbedrohlichen Zustand gerate. Der
(Nennung Verwandter) habe den Kontakt zu ihr völlig abgebrochen und auch zu ihrer
Mutter bestehe seit langem keine Verbindung mehr. Sie wäre bei einer Rückkehr auf sich
alleine gestellt und hätte als alleinstehende, verlassene Frau kaum eine Chance, eine Arbeit
zu erhalten.

E. 6.1
Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer
Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen
Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form
zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit
aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur
Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art.
33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK,
SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember
1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

E. 6.2.1
Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das
Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die
Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, eine
asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in
Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren
keine Anwendung finden. Eine Rückkehr der Beschwerdeführerin nach Äthiopien ist
demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.

E. 6.2.2
Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen der Beschwerdeführerin noch aus den Akten
Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Ausschaffung nach Äthiopien dort mit
beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen
Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofes
für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste sie eine
konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihr im Fall einer
Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (Urteil des EGMR
Saadi gegen Italien 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.).
Auch die allgemeine Menschenrechtssituation in Äthiopien lässt den Wegweisungsvollzug
zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen (vgl. den als Referenzurteil



publizierten Entscheid des BVGer E-3737/2015 vom 14. Dezember 2015 E. 6.3 m.w.H.).

E. 6.2.3
Was die dargelegten gesundheitlichen Beschwerden betrifft, so kann gemäss der Praxis des
EGMR der Vollzug der Wegweisung eines abgewiesenen Asylsuchenden mit
gesundheitlichen Problemen im Einzelfall einen Verstoss gegen Art. 3 EMRK darstellen.
Hierfür sind jedoch ganz aussergewöhnliche Umstände Voraussetzung (vgl. Urteil des
EGMR Paposh-vili gegen Belgien vom 13. Dezember 2016, Grosse Kammer, 41738/10, §
183). Solche Umstände liegen nicht nur in Fällen vor, in denen sich die von einer
Ausschaffung betroffene Person in unmittelbarer Gefahr befindet, zu sterben, sondern auch
dann, wenn Personen darunter fallen, die angesichts fehlender Behandlungsmöglichkeiten
im Zielstaat der Ausschaffung einem realen Risiko einer schwerwiegenden, raschen und
irreversiblen Verschlechterung des Gesundheitszustands ausgesetzt werden, die zu heftigen
Leiden oder einer erheblichen Reduktion der Lebenserwartung führen. Solche
aussergewöhnlichen Umstände können aber hier hinlänglich ausgeschlossen werden (vgl.
BVGE 2011/9 E. 7.1 S. 117 f., BVGE 2009/2 E. 9.1.3).

E. 6.2.4
Aus den Akten ergeben sich keine weiteren Gründe für die Annahme der Unzulässigkeit
des Wegweisungsvollzugs. Der Wegweisungsvollzug ist folglich als zulässig zu betrachten.

E. 7.1
Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer
unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie
Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.
Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG -
die vorläufige Aufnahme zu gewähren.

E. 7.2.1
Das Bundesverwaltungsgericht geht in konstanter Praxis von der grundsätzlichen
Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs in alle Regionen Äthiopiens aus. Trotz der
weiterhin herrschenden ethnischen Spannungen und Protestbewegungen in Äthiopien ist die
Situation seit Amtsantritt von Premierminister Abiy Ahmed stabiler. Die allgemeine Lage
in Äthiopien ist weder durch Krieg, Bürgerkrieg noch durch eine Situation allgemeiner
Gewalt gekennzeichnet, aufgrund derer die Zivilbevölkerung allgemein als konkret
gefährdet bezeichnet werden müsste (vgl. Referenzurteil des BVGer D-6630/2018 vom 6.
Mai 2019 E. 12.2, in Bestätigung von BVGE 2011/25 E. 8.3).

E. 7.2.2
Die Lebensbedingungen in Äthiopien sind allerdings nach wie vor prekär, weshalb gemäss
konstanter Praxis zur Existenzsicherung genügend finanzielle Mittel, berufliche Fähigkeiten
sowie ein intaktes Beziehungsnetz erforderlich sind, um individuell die Zumutbarkeit des
Wegweisungsvollzugs bestätigen zu können (vgl. Referenzurteil des BVGer D-6630/2018
vom 6. Mai 2019 E. 12.4, in Bestätigung von BVGE 2011/25 E. 8.4). Für alleinstehende
und zurückkehrende Frauen ist es nicht leicht, sozialen Anschluss zu finden, da nicht
verheiratete und alleinlebende Frauen von der Gesellschaft - auch der städtischen - nicht
akzeptiert werden. Alleinstehende Frauen werden in der Nachbarschaft nicht gerne gesehen,
sie gelten als suspekt, da die kulturelle Norm für unverheiratete Frauen ein Leben in der
Familie vorsieht. Eine Wohnung zu finden ist in der Regel nur über Bekannte möglich.



Allgemein wird davon ausgegangen, dass sie auf der Suche nach sexuellen Abenteuern
sind. Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine Frau in Äthiopien einer
eigenständigen Erwerbstätigkeit nachgehen kann, sind eine höhere Schulbildung, das Leben
in der Stadt, das Verfügen über finanzielle Mittel, Unterstützung durch ein soziales
Netzwerk sowie Zugang zu Informationen (vgl. BVGE 2011/25 E. 8.5).

E. 7.2.3
Die Beschwerdeführerin wurde eigenen Angaben zufolge in E._______ geboren, wo sie
aufwuchs, die Schulen besuchte und anschliessend eine (Nennung Ausbildung) absolvierte.
In dieser Zeit arbeitete sie auch im familieneigenen (Nennung Geschäft). Im Jahr (...)
übersiedelte sie nach F._______, wo sie bis zu ihrer Ausreise im (...) zusammen mit
verschiedenen Verwandten (Nennung Verwandte) sowie teilweise in einem Mietzimmer
lebte und ebenfalls in einem (Nennung Geschäft) erwerbstätig war (vgl. act. C15/26, S. 3f.).
Sie hat die prägenden Kinder- und Jugendjahre sowie einen Grossteil ihres bisherigen
Erwachsenenlebens in Äthiopien verbracht und ist daher mit den äthiopischen
Lebensgewohnheiten und Traditionen bestens vertraut. Die Vorinstanz hat zutreffend
festgestellt, dass im Urteil des (Nennung Gericht) vom (...) die
Wiedereingliederungsmöglichkeiten der Beschwerdeführerin in Äthiopien umfassend
geprüft wurden. Sodann ist hinsichtlich der seither eingetretenen respektive geltend
gemachten Veränderung der persönlichen Situation der Beschwerdeführerin (Inhaftierung
des (Nennung Verwandter) M._______) in Übereinstimmung mit dem SEM davon
auszugehen, dass dieses Vorbringen aufgrund unstimmiger Angaben (vgl. act. C15/26, S.
20, F190 f.) als nicht glaubhaft zu erachten und daraus zu schliessen ist, dass sie in ihrer
Heimat mit ihrem (Nennung Verwandter) M._______ über eine nahe Bezugsperson verfügt.
Dies gilt umso mehr, als sie auch auf Beschwerdeebene - trotz entsprechender Vorhalte in
der angefochtenen Verfügung - bloss an der Behauptung festhält, sie habe mit M._______
keinen Kontakt mehr. Bei Wahrunterstellung dieser Angaben wäre indessen zu erwarten
gewesen, dass sie über entsprechende aktuelle Bemühungen für eine erneute
Kontaktaufnahme zu berichten vermag, zumal sie ihren Angaben zufolge über die
Telefonnummer dessen Freundes verfügt (vgl. act. C15/26 F48). Ferner hat die
Beschwerdeführerin vor ihrer Ausreise während einiger Zeit mit der Frau ihres (Nennung
Verwandter) G._______ zusammengelebt, weshalb diese durchaus zu ihrem
Beziehungsnetz gezählt werden kann. Alleine der Umstand, dass sie wegen ihrer
Weiterbeschäftigung im (Nennung Geschäft) des verstorbenen (Nennung Verwandter)
G._______ im Streit mit ihrer Schwägerin auseinandergegangen sei (vgl. act. C15/26, S. 6,
F53 f.), lässt noch nicht darauf schliessen, dass eine erneute Kontaktaufnahme
beziehungsweise eine - wenn auch nur provisorische - Wohnsitznahme bei derselben als
ausgeschlossen erachtet werden müsste. Angesichts dieser Feststellungen und des
Umstands, dass sie zum Bestand eines sozialen Beziehungsnetzes im Heimatland teilweise
ungereimte oder kaum überzeugende Ausführungen machte, ist davon auszugehen, dass sie
bei einer Rückkehr auf ein weiterhin bestehendes Beziehungsnetz und Hilfe zählen kann.
Dies auch deshalb, weil sie anführte, in ihrer Heimat über einen (Nennung Verwandter) zu
verfügen und bis zu ihrer Ausreise ab und zu bei - nicht näher bezeichneten - Verwandten
gelebt zu haben (vgl. act. C15/26, S. 6 f., F51 und F55 ff.). Die Beschwerdeführerin legt
nicht näher dar, bei welchen weiteren Verwandten sie über mehrere Jahre hinweg zeitweilig
gelebt haben will und inwiefern sie von diesen nicht unterstützt werden könnte. Auch
vermag sie keine Gründe anzuführen, weshalb es ihr nach über (...)-jährigem Aufenthalt in
ihrem Heimatland nicht möglich sein sollte, die vorbestandenen sozialen Kontakte wieder



zu reaktivieren. Angesichts der in der Grossstadt F._______ erworbenen Arbeitserfahrung
und dem Umstand, dass es der Beschwerdeführerin auch nach dem Tod ihres (Nennung
Verwandter) G._______ offensichtlich möglich war, während einiger Zeit in einem
(Nennung Geschäft) in F._______ weiter zu arbeiten (vgl. act. C15/26, S. 6, F52 und F54) -
ist in Anbetracht der gesamten Aktenlage davon auszugehen, dass sie sich eine neue
Existenz aufbauen beziehungsweise an die alte anknüpfen können wird. Im Übrigen ist
aufgrund des Umstandes, dass sie bis zum (...). Lebensjahr als alleinstehende Frau in
Äthiopien lebte, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine Stigmatisierung ihrer Person
auszuschliessen.

E. 7.2.4
Hinsichtlich der gesundheitlichen Situation der Beschwerdeführerin ist nicht davon
auszugehen, dass sie aufgrund der Jahre zurückliegenden Erkrankung an (Nennung Leiden)
heute noch an erheblichen Einschränkungen zu leiden hat. Anlässlich der Anhörung gab sie
diesbezüglich an, sie habe die Krankheit im Griff und es würden regelmässige Kontrollen
durchgeführt. Sie nehme zudem Medikamente gegen (Nennung Leiden). Seit sie Asyl
beantragt habe, stehe sie nicht mehr in (Nennung Therapie) Behandlung. Zu diesen
gesundheitlichen Beeinträchtigungen wurden im Verlaufe des Verfahrens keinerlei
medizinischen Unterlagen eingereicht. Auf Beschwerdeebene legte die Beschwerdeführerin
hingegen (Nennung Beweismittel) ins Recht, wonach sie (Nennung medizinischer Eingriff)
in gutem Allgemeinzustand habe entlassen werden können. Aus gesundheitlichen Gründen
ist nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu schliessen, wenn eine
notwendige medizinische Behandlung im Heimatland schlicht nicht zur Verfügung steht
und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des
Gesundheitszustands, zur Invalidität oder gar zum Tod der betroffenen Person führt (vgl.
BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/52 E. 10.1, 2009/51 E. 5.5, 2009/28 E. 9.3.1, 2009/2 E. 9.3.2).
Im Referenzurteil des BVGer D-6630/2018 vom 6. Mai 2019 wurde zudem ausgeführt, dass
sich die gesundheitliche Versorgung in Äthiopien in den letzten Jahren verbessert hat und
der Zugang zum Gesundheitssystem grundsätzlich gewährleistet ist (vgl. a.a.O. E. 12.3.4).
Es darf somit davon ausgegangen werden, dass die Beschwerdeführerin Zugang zu der von
ihr benötigten medizinischen Behandlung, die im Wesentlichen in Kontrollen und der
Abgabe von Medikamenten bestehen dürfte, hat. Zudem kann ihren Bedürfnissen bei
Bedarf durch entsprechende medizinische Rückkehrhilfe, beispielsweise in der Form der
Mitgabe von Medikamenten, Rechnung getragen werden (Art. 93 Abs. 1 Bst. d AsylG).
Aufgrund der Ausführungen der Beschwerdeführerin in der Anhörung ist anzunehmen, dass
sie bereits in ihrer Heimat ihr (Nennung Leiden) medikamentös behandeln lassen konnte
(vgl. act. C15/26, S. 3, F9 und F16). Ohne die Schwierigkeiten bei einer Rückkehr nach
über (...)jähriger Landesabwesenheit zu verkennen, ist aufgrund der Aktenlage somit nicht
davon auszugehen, die Beschwerdeführerin würde bei einer Rückkehr nach Äthiopien aus
individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur in eine ihre
Existenz gefährdende Situation geraten, die als konkrete Gefährdung im Sinne der zu
beachtenden Bestimmung zu werten wäre (Art. 83 Abs. 4 AIG).

E. 7.2.5
Der Vollzug der Wegweisung erweist sich demnach insgesamt als zumutbar.

E. 7.3



Schliesslich obliegt es der Beschwerdeführerin, sich bei der zuständigen Vertretung des
Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8
Abs. 4 AsylG; vgl. dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung
auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).

E. 7.4
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig,
zumutbar und möglich bezeichnet. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit
ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 AIG).

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG) und - soweit diesbezüglich überprüfbar - angemessen ist. Die Beschwerde ist
abzuweisen.

E. 9.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten der Beschwerdeführerin
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Nachdem jedoch das Gesuch um Gewährung der
unentgeltlichen Prozessführung mit Verfügung vom 12. Dezember 2018 gutgeheissen
wurde, sind der Beschwerdeführerin vorliegend keine Verfahrenskosten aufzuerlegen.

E. 9.2
Mit derselben Zwischenverfügung wurde ausserdem das Gesuch um amtliche
Verbeiständung gutgeheissen (Art. 110a Abs. 1 AsylG) und der Beschwerdeführerin ihre
Rechtsvertreterin als Rechtsbeiständin bestellt. Demnach ist dieser ein amtliches Honorar
für ihre notwendigen Aufwendungen im Beschwerdeverfahren auszurichten. Seitens der
Rechtsvertreterin wurde keine Kostennote eingereicht. Auf die Nachforderung einer
solchen kann indes verzichtet werden, da der Aufwand für den Rechtsvertreter zuverlässig
abgeschätzt werden kann (Art. 14 Abs. 2 in fine VGKE). In Anwendung der massgeblichen
Bemessungsfaktoren (vgl. Art. 8-11 VGKE) ist das Honorar auf Fr. 600.- (inkl. Auslagen)
festzusetzen. Dieser Betrag ist lic. iur. Kathrin Stutz als amtliches Honorar zu Lasten des
Gerichts auszurichten. (Dispositiv nächste Seite)
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